
Einführung Tempo 30 in Quartierstrassen

Information Gemeinderat



1. Konzeptbearbeitung

Vorgabe: Umsetzung Tempo 30 im gesamten 
siedlungsorientierten Strassennetz.

Die Tempo 30-Zone soll den Eindruck einer geschlossenen Einheit 
vermitteln. Jeder Zoneneingang ist durch ein gut sichtbares "Tor" zu 
gestalten.

Es gilt der Rechtsvortritt. Ausnahmen: "Kein Vortritt", "Stop", 
"Kreisverkehr" oder geregelte Kreuzungen.

In Tempo 30-Zonen kann weiterhin am Strassenrand parkiert 
werden - mit oder ohne Fahrbahnmarkierung. (Ausnahme: 
Ausfahrten Privatgrundstücke) Der Gemeinderat regelt 
Ausnahmen.

In einer Tempo-30-Zone haben Fussgänger keinen Vortritt. 
Sie dürfen die Strasse überqueren, wo sie wollen. 
Fussgängerstreifen sind nur im Bereich von Schulen 
und/oder Heimen möglich.

Bezeichnen Anfang und Ende der Tempo 30-Zone und 
Gestaltung (Torwirkung)



Oberdorf Nord

2. Pläne



Oberdorf Süd

2. Pläne



Zentrum Nord

2. Pläne



Zentrum Süd

2. Pläne



Schlatt - Waldegg

2. Pläne



Fahrstrasse West

2. Pläne



Fahrstrasse Mitte

2. Pläne



Abschnitt Ost

2. Pläne



Abschnitt Ost

2. Pläne



Abschnitt Bännli

2. Pläne



3. Kostenschätzung



4. Weiteres Vorgehen

Themen: Zeitfenster:

- Kreditgenehmigung an Budgetgemeinde Dezember 2025

- Konzeptgenehmigung durch Gemeinderat Februar 2026

- Prüfen Projektdossier durch Kanton Solothurn Februar / März 2026

- Erlass und Publikation Verkehrsmassnahmen durch Gemeinderat April 2026

- Rechtskräftige Genehmigung der Verkehrsmassnahmen Juni / Juli 2026

- Ausschreibung der Signalisations- und Markierungsarbeiten August 2026

- Auftragsvergabe durch den Gemeinderat September 2026

- Realisierung November 2026

- Wirkungskontrolle  Mitte 2027


